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räume sind, oder entbehrliche Teile des Mietraums zur Her
stellung selbständigen Wohnraums braucht. Bei teilweiser 
Aufhebung des Mietverhältnisses ist, sofern ein vereinbarter 
Mietzins zu zahlen ist, auf Antrag in der Urteilsformel aus
zusprechen, um welchen Betrag sich der Mietzins für den 
verbleibenden Teil des Mietraums mindert; gilt die gesetz
liche Miete, so wird der verbleibende Teil des Mietzinses 
nach § 2 Abs. 4 des Reichsmietengesetzes von dem Miet
einigungsamt festgesetzt.

(3) Wird das Mietverhältnis lediglich auf Grund des Abs. 1 
aufgehoben, so kann das Gericht auf Antrag des Mieters den 
Vermieter verpflichten, dem Mieter die für den Umzug 
innerhalb des Gemeindebezirks erforderlichen Kosten ganz 
oder teilweise zu ersetzen, wenn dies nach Lage der Sache, 
insbesondere nach den Vermögens- und Erwerbsverhält
nissen der Vertragsteile, der Billigkeit entspricht. Der Rat 
des Bezirkes kann bestimmen, daß benachbarte Gemeinden 
als eine Gemeinde im Sinne dieser Vorschrift anzusehen 
sind. Für Gemeinden, die verschiedenen Ländern angehören, 
kann auf Antrag der beteiligten obersten Landesbehörden der 
Reichswohnungskommissar die Bestimmung treffen. Bei Ge
schäftsräumen kann das Gericht auf Antrag des Mieters, 
soweit es zum Ausgleich unbilliger Härten erforderlich ist, 
den Vermieter auch zur Leistung einer angemessenen Ent
schädigung für die sonstigen wirtschaftlichen Nachteile ver
pflichten, die der Mieter durch den Verlust der Räume 
erleidet. In gleicher Weise kann dem Mieter Ersatz der Um
zugskosten und eine Entschädigung zugebilligt werden, 
wenn das Mietverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen 
beendigt worden ist und der Mieter den Ersatz der Umzugs
kosten oder die Entschädigung spätestens einen Monat 
nach Beendigung des Mietverhältnisses von dem Vermieter 
verlangt.

(4) Soweit die Ersatzpflicht ausgesprochen wird, ist auf 
Antrag des Mieters die Zwangsvollstreckung von der Hin
terlegung eines in der Urteilsformel zu bezeichnenden, die 
Umzugskosten oder die Entschädigung mutmaßlich decken
den Geldbetrages abhängig zu machen.
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